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MITARBEITERPRÄMIE 2025  

 
Für das Jahr 2025 wurde eine steuerfreie Mitarbeiterprämie eingeführt. Diese ähnelt in ihrer Ausgestaltung 
jenen Prämien, die wir bereits aus Vorjahren kennen. Die genauen Details sind jedoch zu beachten.  
 
Sie umfasst Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber im Kalenderjahr 2025 einem oder mehreren Ar-
beitnehmern aus sachlichen, betriebsbezogenen Gründen gewährt, wenn es sich dabei um zusätzliche Zahlungen 
handelt, die üblicherweise bisher nicht gewähr t wurden. Sie sind bis zu EUR  1.000, 00 steuerfrei . Eine Befreiung 
von Lohnnebenkosten ist nicht vorgesehen. Wurde eine Corona -Prämie, Teuerungsprämie oder Mitarbeiterprä - 
mie in den Vorjahren ausbezahlt, so ist dies kein Hindernis für eine diesjährige Mita rbeiterprämie. Sie gilt trotzdem 
als zusätzliche Zahlung, welche üblicherweise bisher nicht gewährt wurde. Sie erhöht nicht das Jahressechstel 
und wird nicht auf das Jahressechstel angerechnet. Ein Gruppenmerkmal (ähnlich den Vorgängermodellen) ist 
nicht e rforderlich, jedoch muss, wenn die Prämie nicht allen Arbeitnehmern bzw nicht im gleichen Ausmaß ange-
boten wird, diese Unterscheidung betrieblich begründet und sachlich gerechtfertigt sein (die  Voraussetzung ent-
spricht jener bei der Start -Up-Mitarbeiterbeteiligung). Eine lohngestaltende Vorschrift (zB  im Kollektivvertrag) ist 
nicht Voraussetzung für die Gewährung.  
 
Die Steuerfreiheit der Mitarbeiterprämie ist nur bis EUR  1.000, 00 pro natürliche Person ausschöpfbar. Daher ist 
der Arbeitnehmer zu veranlagen, wenn er von mehreren Arbeitgebern insgesamt über  EUR  1.000, 00 an Mitarbei-
terprämien erhalten hat. Erhält der Arbeitnehmer auch eine Mitarbeitergewinnbeteiligung, so kann eine Mitarbeiter-
prämie zusätzlich steuerfrei gewährt werden, solange insgesamt nicht mehr als EUR  3.000, 00  an Prämien ausbe-
zahlt werden.  
 
Beispiele  

Ein Mitarbeiter erhält EUR  3.000, 00 als Mitarbeitergewinnbeteiligung im  Jahr  2025  und zusätzlich  EUR  1.000, 00 
als Mitarbeiterprämie. Insgesamt werden also EUR  4.000, 00 ausbezahlt. Der Mitarbeiter ist damit veranlagungs-
pflichtig und der den Betrag von EUR  3.000, 00  überschreitende Teil ist der Lohnsteuer zu unterwerfen. Die Mitar-
beiterprämie wird also steuerpflichtig.  
 

Ein Mitarbeiter erhält EUR  2.000, 00 als Mitarbeitergewinnbeteiligung und zusätzlich EUR  1.000, 00  als Mitarbeiter-
prämie. Da insgesamt der Betrag von EUR  3.000, 00  nicht überschritten wird, sind beide Bonuszahlungen zur 
Gänze steuerfrei.  
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